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Zusammenfassung 
 
 
Das ELENA-Verfahren muss schnellstmöglich 
zum Wegfall weiterer und im Ergebnis aller Ent-
geltbescheinigungspflichten der Arbeitgeber füh-
ren. Parallel dazu müssen endlich auch die ein-
zelnen Leistungsgesetze, die die Abfrage von     
– unterschiedlichen – Entgeltdaten erfordern, har-
monisiert werden. 
 
Der in dem Entwurf einer ELENA-
Datensatzverordnung beschriebene Inhalt und 
Aufbau des ELENA-Datensatzes ist im Grundsatz 
nicht zu beanstanden. Einige Änderungen bzw. 
Klarstellungen sind jedoch noch erforderlich. 
 
 
 
 

Im Einzelnen 
 
 
I.  Zum ELENA-Verfahren  

 
1. Weiterer Ausbau und Anpassung der Leis-

tungsgesetze 

 
Die politische Entscheidung, den elektronischen 
Entgeltnachweis zum 1. Januar 2010 einzuführen 
und damit die Voraussetzung für den Wegfall pa-
piergebundener Auskunfts-, Melde- und Beschei-
nigungspflichten der Arbeitgeber zu schaffen, ist 
zu begrüßen. 
 
Allerdings wird das Potenzial des neuen Verfah-
rens mit dem jetzigen Gesetz bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Es sieht lediglich den Wegfall von 
fünf Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber – 
zur Leistungsberechnung für das Arbeitslosen-, 
Wohn- und Elterngeld – vor. 
 
Das ELENA-Verfahren muss daher schnellstmög-
lich zum Wegfall weiterer und im Ergebnis aller 
Entgeltbescheinigungspflichten der Arbeitgeber 
führen. 
 
Vor allem aber müssen endlich auch die jeweili-
gen Leistungsgesetze, die die Abfrage von          
– unterschiedlichen – Entgeltdaten erfordern, har-
monisiert werden. Nur dann kann der vom Ar-
beitgeber monatlich für jeden Arbeitnehmer zu 

übermittelnde ELENA-Datensatz tatsächlich auf 
ein Minimum reduziert und das enorme Datenvo-
lumen des ELENA-Verfahrens deutlich be-
schränkt werden. 
 
2.  Notwendige Gesetzesänderung zur Proto-

kollierung 

 
Nach § 97 Abs. 2 SGB IV sind die Arbeitgeber 
verpflichtet, die monatliche Meldung an die Zent-
rale Speicherstelle zu protokollieren. Diese Pro-
tokollierung ist nach Ablauf von zwei Jahren zu 
löschen. Die Protokollierung darf jedoch dann 
nicht gelöscht werden, sofern sie zu Beweis-
zwecken in einem bereits eingeleiteten Verwal-
tungs- und Gerichtsverfahren benötigt wird und 
der Arbeitgeber davon Kenntnis hat. Diese Aus-
nahmeregelung führt in der betrieblichen Praxis 
zu vielen Fragen (Welche Haftungsrisiken beste-
hen für den Arbeitgeber? Wie ist das Vorgehen 
nach Abschluss des Verfahrens? etc.). Um der 
Personalabrechnungsstelle die Informationen zu-
gänglich zu machen, müssten zudem neue (Pa-
pier-) Schnittstellen aufgebaut werden. 
 
Da die Abrechnungsdaten bzw. das Lohnkonto 
ohnehin länger als zwei Jahre aufzubewahren 
sind, kann und muss daher auf die Ausnahmere-
gelung verzichtet werden. 
 
 
II. Zum Inhalt und Aufbau des ELENA- Daten-

satzes (Entwurf einer ELENA-Datensatz-
verordnung)  

 
1.  § 3 – Zeitpunkt der Meldungen 

 
Gleichzeitig mit der Entgeltabrechnung 
 
Die ELENA-Meldung hat monatlich gleichzeitig 
mit der Entgeltabrechnung zu erfolgen (§ 97  
Abs. 1 SGB IV). 
 
Es muss klargestellt werden, dass für Unterneh-
men, die z. B. variable Entgeltbestandteile immer 
erst im Folgemonat auszahlen und damit die Ent-
geltabrechnung des Vormonats abschließen, die-
ser Zeitpunkt als Entgeltabrechnung i. S .d. § 97 
Abs. 1 SGB IV zu verstehen ist. Andernfalls wür-
den für jeden Beschäftigten immer drei Meldun-
gen je Abrechnungszeitraum notwendig: 
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�  eine unvollständige Meldung im ersten Mo-
nat (nur Festentgelt), 

�  eine Stornomeldung im zweiten Monat für 
den ersten Monat, 

�  eine erneute Meldung im zweiten Monat für 
den ersten Monat (variable Entgeltbestand-
teile). 

 
Ein solches Ergebnis wäre unter Bürokratiege-
sichtpunkten nicht zu rechtfertigen. Es macht ins-
besondere keinen Sinn, monatlich Meldungen 
abzugeben, die von vorn herein falsch (weil un-
vollständig) sind. 
 
Änderungen in der Entgeltabrechnung 
 
Ändern sich nach Abgabe der ELENA-Meldung 
Abrechnungsdaten, so ist die Meldung für diesen 
Abrechnungszeitraum unverzüglich zu stornieren 
und unverzüglich eine neue Meldung zu erstatten 
(§ 97 Abs. 5 SGB IV). Da in der betrieblichen 
Praxis Änderungen aus den verschiedensten 
Gründen nicht selten vorkommen, muss das Wort 
unverzüglich auf die nächste, turnusmäßige Ent-
geltabrechnung bezogen werden. Andernfalls 
würde der Änderungsaufwand beim Arbeitgeber 
unverhältnismäßige Ausmaße annehmen. 
 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 
Wird das Arbeitsverhältnis beendet, ist die Mel-
dung im ELENA-Verfahren mit der nächsten Ent-
geltabrechnung zu erstatten. Wenn keine Ent-
geltabrechnung mehr erfolgt, soll die Meldung 
innerhalb einer Woche nach Ende der Beschäfti-
gung abgegeben werden. 
 
Es gilt zu berücksichtigen, dass insbesondere die 
abgefragten Informationen zur Beendigung bzw. 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses (§ 6 
Abs. 1 des Entwurfes einer ELENA-
Datensatzverordnung) regelmäßig nicht automa-
tisiert in der Entgeltabrechnung vorliegen und 
erst von der Personalabteilung an die Personal-
abrechnungsstelle, die die ELENA-Meldung ab-
setzt, weitergegeben werden müssen. 
 
Der Grundsatz, dass die Meldung mit der nächs-
ten Entgeltabrechnung erfolgt, sollte daher als 
„wünschenswerter Grundsatz“ verstanden wer-
den, von dem im Einzelfall aber auch Abwei-
chungen möglich sein müssen. 
 

Für den Fall, dass keine Entgeltabrechnung mehr 
erfolgt, ist mit Blick auf die Praxis die Frist von 
einer Woche eindeutig zu kurz. Hier ist ein deut-
lich längerer Zeitraum vorzusehen (z. B. ein Mo-
nat). 
 
2. § 4 – Zu meldende Daten 

 
Geburtsort 
 
Da der Geburtsort der Arbeitnehmer regelmäßig 
nicht in den Systemen der Arbeitgeber hinterlegt 
ist, sollte die Angabe des Geburtsortes allenfalls 
optional sein. In den Gemeinsamen Grundsätzen 
der Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung zum ELENA-Verfahren ist dies – richtiger-
weise – bereits so vorgesehen. 
 
Auch im DEÜV-Meldeverfahren ist der Geburtsort 
regelmäßig nur dann zu melden, wenn keine Ver-
sicherungsnummer vorliegt. 
 
Entgeltdaten 
 
Der Entwurf einer ELENA-Datensatzverordnung 
sollte um genaue Begriffsdefinitionen erweitert 
werden. Es stellt sich etwa die Frage, was unter 
dem „fiktiven Bruttoarbeitsentgelt“ zu verstehen 
ist. Darüber hinaus stellt sich generell die Frage, 
wofür die Angabe eines „fiktiven Bruttoarbeits-
entgelt“ überhaupt benötigt wird. 
 
3. § 6 – Zusätzliche Daten in besonderen 

             Fällen 

 
In Absatz 1 Satz 1 sind die im Falle der Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses zusätzlich 
zu meldenden Angaben aufgeführt. Diese Anga-
ben sind allein für das Arbeitslosengeld I von Be-
deutung. Sie müssen deshalb auf diejenigen Fäl-
le beschränkt werden, in denen auch Versiche-
rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung be-
steht. In allen anderen Fällen sind die zusätzli-
chen Angaben zur Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht notwendig und damit 
auch nicht zu erheben. Alles andere würde gegen 
den Grundsatz der sparsamen Datenerhebung 
verstoßen und insbesondere unnötige Bürokratie 
bei den Unternehmen schaffen. 
 
Die bisher in Absatz 1 Satz 2 genannten Aus-
nahmen sind deshalb zu erweitern (um Praktikan-
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ten ohne Arbeitslosenversicherungspflicht, Stu-
denten ohne Arbeitslosenversicherungspflicht 
etc.). Alternativ zu einer Einzelfallaufzählung 
könnte in Absatz 1 Satz 2 eine generelle Aus-
nahme für Personengruppen ohne Arbeitslosen-
versicherungspflicht vorgesehen werden. 
 
4. § 9 – Übergangsregelungen 

 
Offen ist derzeit, ob es allen Personalsoftware-
hersteller gelingt, ihren Kunden bzw. den Arbeit-
gebern zum 1. Januar 2010 ein funktionierendes 
ELENA-Tool zur Verfügung zu stellen. Mit Bereit-
stellung des ELENA-Tools sind bei vielen Arbeit-
gebern zudem noch umfangreiche Folgeanpas-
sungen in den Systemen vorzunehmen. 
 
Deshalb bedarf es einer Aussage, dass in be-
gründeten Einzelfällen (Meldung ist unmöglich) 
Abweichungen vom Meldebeginn 1. Januar 2010 
akzeptiert sind. Gegebenenfalls bietet sich hier 
auch eine Aussage in der Verordnungsbegrün-
dung an. Die betroffenen Arbeitgeber brauchen 
an dieser Stelle dringend Klarheit. 


